
Aktenauflage
Sitzung vom:

10, Aug. 2olo

Vertrag über die Zusammenarbeit in einem Betreibungskreis
gestützt auf $ 2 EG SchKG

l. Vertragsgemeinden, Sitz und Bezeichnung

Art. 1 Die politischen Gemeinden Hütten, Richterswil, Schönenberg und
Wädenswil bilden unter der Bezeichnung Stadtammann- und
Betreibu ngsamt Wädenswil auf unbestimmte Zeit einen Betreibu ngskreis

Der Beitritt weiterer Gemeinden bedarf einer Vertragsänderung

Arl.2 Der Sitz des Stadtammann- und Betreibungsamtes ist die Gemeinde
Wädenswil.

ll. Aufgaben und Zuständigkeiten

Art. 3 Das Stadtammann- und Betreibungsamt Wädenswil erfüllt alle Aufgaben des
Stadt-/Gemeindeammann und Betreibungswesen, die den
Vertragsgemeinden nach übergeordnetem Recht zukommen.

Art. 4 Die Exekutive der Sitzgemeinde ernennt den
Stadtammann/Betreibungsbeamten bzw. die
Stadtamtsfrau/Betreibungsbeamtin, vorbehältlich der nötigen Zustimmung zu
den GO-Anderungen in Hütten und Schönenberg.

Die Sitzgemeinde regelt die Arbeitsverhältnisse. Das Personal- und
Besoldungsrecht richtet sich nach den Bestimmungen der Sitzgemeinde.

Art. 5 Die Exekutive der Sitzgemeinde beaufsichtigt das Stadtammann- und
Betreibungsamt gemäss g 6 EG SchKG. Sie regelt insbesondere:

- Den Standort des Stadtammann- und Betreibungsamtes
- Die Zurverfügungstellung der erforderlichen Räumlichkeiten und Einrich

tungen.

lll. Rechnungswesen

Art. 6 Die Sitzgemeinde führt das Stadtammann- und Betreibungsamt auf eigene
Rechnung.

Art.7 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission der Sitzgemeinde ist für
die Rechnungsprüfung zuständig.

lV. Vertragsänderung, Kündigung

Art. 8 Vertragsänderungen bedürfen der Zustimmung der Exekutiven der
Vertragsgemeinden.
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Die Anderungen bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates.

Art. I Die Exekutive jeder Gemeinde kann den Vertrag mit einer Frist von einem
Jahr auf Ende eines Kalenderjahres kündigen.

Die Kündigung bedarf der Genehmigung des Regierungsrates

Art. 10 Für Streitigkeiten zwischen den Vertragsgemeinden aus diesem Vertrag
kommen d ie Bestim m u n gen des Verwa ltu n gsrechtspflegegesetzes zu r
Anwendung.

V. Schluss- und Übergangsbestimmungen

Art. 11 Dieser Vertrag tritt nach Zustimmung der Exekutiven der Vertragsgemeinden
sowie nach der Genehmigung durch den Regierungsrat wie folgt in Kraft:

Übergabe Richterswil, Hütten und Schönenberg an Wädenswil (gemäss
kantonaler Vorgaben):

EDV-Integration und Amtsübergabe am 10. September 2010
Operative lnkraftsetzung am 14. September 2010.

Art. 12 Die Vertragsgemeinden sind verpflichtet, der Sitzgemeinde auf lnkraftsetzen
des Vertrages die Betreibungsregister sowie die dazugehörenden
Verzeichnisse und Belege in ordnungsgemässem Zustand zu übergeben.
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